
Satzung

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1.  Der am 01. Januar 2004 in Schoningen gegründete Verein führt den Namen SC Schoningen 04. Er 
hat seinen Sitz in 37170 Uslar, Ortsteil Schoningen, Bruchweg 10 (Vereinssitz).

2.  Der Verein ist das Vereinsregister eingetragen.

3.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszwecke

1.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.  Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports, des Karnevals sowie der Kultur.

3.  Dieser Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch

a.  die Förderung von sportlichen Übungen und der Gesundheit
b.  altersgerechtes Sportangebot
c.  Gestellung und Ausbildung von Übungsleitern
d.  die Organisation des Spielbetriebes und weiterer sportlicher Aktivitäten
e.  die Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen, die sämtlichen Mitgliedern zur Verfügung 
gestellt werden
f.   die Organisation von kulturellen- und Karnevalsveranstaltungen (Büttenabende)
g.  die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;
h.  die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe;

4.  Der Verein ist konfessionell, ethnisch und politisch neutral.

5.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

6.  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

7.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 


